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Prüfungszeitraum Januar/Februar/März 2011 – Ärztliche Atteste zur Prüfungsunfä-

higkeit 

 

Sehr geehrte Studierende, 

 

auch im anlaufenden Prüfungszeitraum von Januar bis März 2011 werden einige von Ih-

nen kurzfristig krankheitsbedingt Prüfungen absagen müssen, obwohl Sie bereits ver-

bindlich angemeldet sind. In diesen Fällen verlangen die geltenden Prüfungsordnungen, 

dass Sie „unverzüglich“ ein aussagefähiges Attest vorlegen. Auf dieser Grundlage ent-

scheidet der oder die Prüfungsausschussvorsitzende, ob eine Prüfungsunfähigkeit vor-

liegt. Bitte beachten Sie dafür ab sofort die folgenden, hochschulweit vereinbarten Re-

geln: 

 

1. Im Attest muss der Arzt für Laien nachvollziehbar bescheinigen 

- dass er Sie als prüfungsunfähig zum Zeitpunkt der Prüfung einschätzt, 

- warum er diese Einschätzung trifft, d.h. was Ihre Leistungsfähigkeit mindert oder 

warum Sie an der Teilnahme gehindert sind (nicht notwendigerweise eine Diagno-

se, wohl aber nachvollziehbare Gründe, z.B. Bettlägerigkeit), sowie 

- dass diese Probleme nicht durch die Prüfung selbst verursacht sind (z.B. Prüfungs-

angst). 

 

2. Daraus folgt, dass die in einigen Studiengängen noch üblichen  gelben Arbeitsunfä-

higkeitsbescheinigungen nicht ausreichend sind, um eine Prüfungsunfähigkeit durch 

die Prüfungsausschussvorsitzenden feststellen zu lassen. Sie werden ab dem kommenden 

Prüfungszeitraum (Januar/Februar/März 2011) nicht mehr akzeptiert. 

 

3. Gegebenenfalls anfallende Kosten für ein Attest tragen Sie selbst. Sie können der 

Hochschule nicht in Rechnung gestellt werden. 

 

4. Die Atteste müssen unverzüglich, spätestens jedoch drei Tage nach Feststellung der 

Prüfungsunfähigkeit, im Studierendenbüro vorgelegt oder diesem zugesandt werden.  
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5. Sofern der Arzt Ihnen ein Attest ausgestellt hat, das für mehrere Tage gilt und Sie in die-

ser Zeit trotzdem an einer Prüfung teilnehmen, erklären Sie sich mit dem Beginn der 

Prüfung als prüfungsfähig. Das Ergebnis dieser Prüfung müssen Sie sich anrechnen lassen, 

unabhängig davon, welches Ergebnis Sie dabei erzielen. Dies gilt auch, wenn Sie an einem 

Tag für zwei Prüfungen angemeldet waren und Sie nur an einer Prüfung teilnehmen. 

 

6. Sollten Sie eine Prüfung wegen dem plötzlichen Auftreten einer Erkrankung abbre-

chen müssen, sind Sie verpflichtet, dies dem Aufsichtsführenden mitzuteilen und unver-

züglich einen Arzt aufzusuchen, der ein entsprechendes, aussagefähiges Attest ausstellt.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen, und viel Erfolg bei Ihren Prüfungen! 

 

 

 

Prof. Dr. S. Heuchemer 

 

 


